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WERTUNG DER ANREGUNGEN

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur Aufstellung des Bebauungs-
planes KEMEL-SÜD mit paralleler Änderung des Flächennutzungsplanes
wurde die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 sowie die Beteiligung der
Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt.

Die öffentliche Auslegung erfolgte vom 01.04.2022 bis einschließlich
02.05.2022. Die Träger öffentlicher Belange, sonstige Behörden und
Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 24.03.2022 aufgefordert,
bis einschließlich 02.05.2022 eine Stellungnahme abzugeben.

Zu den im Rahmen der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der
Behörden vorgebrachten Anregungen der Bürgerinnen und Bürger sowie
Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden ergibt sich nach sorg-
fältiger Abwägung die nachfolgende Wertung, die jeweils den vorgebrach-
ten Anregungen gegenübergestellt ist.

1. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG § 3 (2) BauGB

Die öffentliche Auslegung nach § 3 (2) BauGB erfolgte vom
01.04.2022 bis einschließlich 02.05.2022. Die Planentwürfe waren
für jedermann zur Einsicht im Rathaus der Gemeinde Heidenrod,
Rathausstraße 9, 65321 Heidenrod-Laufenselden, Bauamt, Zimmer
203 ausgelegt.
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A Monika Ries-Schulze

Zu 1. Wasserversorgung

Die Anmerkungen zur Wasserversorgung werden zur Kenntnis genommen. Die
Gemeinde Heidenrod wird die Sicherstellung der Wasserversorgung für das
neue Baugebiet gewährleisten, ohne die Wasserversorgung von Kemel und der
übrigen Ortsteile zu gefährden. Insofern sind die enthaltenen Ausführungen zur
Wasserversorgung in der Begründung zum Bebauungsplan nicht zu beanstan-
den
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A Monika Ries-Schulze
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A Monika Ries-Schulze

Zu 2. Verkehr

Im Verkehrsgutachten unter 3.7.1 wird aufgeführt wie sich der Verkehr
bis zum Jahr 2035 verändern wird unter der Berücksichtigung von all-
gemeinen Entwicklungen, „unter der kath. Kirche“, „Taunuskaserne“
und Erweiterung Kopp Umwelt GmbH. Somit ist auch die Erweiterung
der Firma Kopp in das Ergebnis des Verkehrsgutachtens und damit in
den Bebauungsplan mit eingeflossen.

Im Verkehrsgutachten wird mit einer Einwohnerzahl von 250 Personen
für die Taunuskaserne gerechnet, geplant sind 260 Personen. Die ge-
ringe Abweichung von zehn Personen kann vernachlässigt werden.

Im Gutachten wird unter 4.4 Zwischenfazit bestätigt, dass die Errichtung
einer Lichtsignalanlage am Knotenpunkt die Verkehrsbelastung leis-
tungsfähig abwickeln kann.



HEIDENROD-KEMEL Seite 6
Bebauungsplan KEMEL-SÜD und Flächennutzungsplanänderung

A Monika Ries-Schulze

Das Gutachten bestätigt die Wirksamkeit einer Lichtsignalanlage sowie
eines Kreisverkehrs für die Ertüchtigung des Knotenpunktes. Ein Kreis-
verkehr wäre jedoch aufgrund des Platzbedarfes und der Geländebe-
schaffenheit weniger geeignet.

Durch die Errichtung einer Lichtsignalanlage wird an dem Knotenpunkt
K1 die Überlastung der Straße verringert und damit einhergehend auch
die Unfallsgefahr reduziert.

Der Entwurf stellt ein schlüssiges Verkehrskonzept innerhalb des Bau-
gebietes dar. So wird der Hauptverkehr, darunter auch der Bring- und
Abholverkehr der KITA über die ringförmig angelegte Hauptstraße ab-
gewickelt, welche den Verkehr über den Knotenpunkt der B 260 leitet,
um die Mehrbelastung des Ortsteils gering zu halten. Hier greift das
Verkehrsgutachten, welches den Knotenpunkt analysiert und die not-
wendigen Maßnahmen – die Ertüchtigung des Knotenpunktes durch
eine Lichtsignalanlage – aufzeigt.
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B Informationsveranstaltung 27.04.2022

Die Anregungen zu den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen
werden zur Kenntnis genommen. Diese können zwar nicht auf der Ebe-
ne der Bauleitplanung, aber im weiteren, detaillierteren Verlauf der Bau-
gebietsplanung Berücksichtigung finden. Die Gemeinde Heidenrod ist
bestrebt, den vorgetragenen Wünschen weitestgehend Rechnung zu
tragen.
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C  Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Zu dem Beschluss des Ausschusses nimmt der Verfasser des Ver-
kehrsgutachtens in Text und Karte wie folgt Stellung:
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C Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Ca 100 …120

ca. 70…90m
ca. 80…100
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2. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN § 4 (2) BauGB

KEINE STELLUNGNAHME

Die nachfolgend aufgeführten Träger öffentlicher Belange, sonstigen
Behörden und Nachbargemeinden haben im Rahmen der Beteiligung
gem. § 4 (2) BauGB keine Stellungnahme abgegeben:

NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT, DARMSTADT

NR.  7 AMT FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM, UMWELT, VETE-
RINÄRWESEN UND VERBRAUCHERSCHUTZ

NR.  8 HESSEN ARCHÄOLOGIE, Abteilung Archäologische und
Paläontologische Denkmalpflege, WIESBADEN

NR.  9 LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE HESSEN, Abtei-
lung Bau- und Kunstdenkmäler, WIESBADEN

NR. 10 LANDESBETRIEB BAU UND IMMOBILIEN HESSEN
(LBIH), Niederlassung West, WIESBADEN

NR. 12 FINANZAMT DES RHEINGAU-TAUNUS-KREISES, BAD
SCHWALBACH

NR. 13 BUNDESANSTALT FÜR IMMOBILIENAUFGABEN, Spar-
te Verwaltungsaufgaben, DÜSSELDORF

NR. 14 BUNDESAMT FÜR INFRASTRUKTUR, UMWELT-
SCHUTZ UND DIENSTLEISTUNGEN DER BUNDES-
WEHR, BONN

NR. 15 EISENBAHNBUNDESAMT, Standort Frankfurt, FRANK-
FURT AM MAIN

NR. 17 POLIZEIPRÄSIDIUM WESTHESSEN, Polizeidirektion
Rheingau-Taunus, BAD SCHWALBACH

NR. 18 SYNA GmbH, IDSTEIN

NR. 19 ENERGIEREGION TAUNUS GOLDENER GRUND GmbH
& Co. KG, BAD CAMBERG

NR. 20 WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND RHEINGAU-
TAUNUS, WIESBADEN

NR. 21 WESTNETZ GmbH, DORTMUND

NR. 22 PLEDOC, ESSEN

NR. 23 DEUTSCHE TELEKOM NETZPRODUKTION GmbH,
MAINZ

NR. 24 VODAFONE HESSEN GmbH & Co. KG, DÜSSELDORF

NR. 25 FRAPORT AG, FRANKFURT

NR. 26 DEUTSCHE BAHN SERVICE IMMOBILIEN GmbH AG,
Niederlassung Frankfurt, FRANKFURT AM MAIN

NR: 27 DFS DEUTSCHE FLUGSICHERUNG GmbH, LANGEN

NR. 28 DEUTSCHE POST AG, BONN

NR. 29 ZWECKVERBAND NATURPARK RHEIN-TAUNUS, ID-
STEIN

NR. 31 RHEINGAU-TAUNUS-VERKEHRSGESELLSCHAFT,
TAUNUSSTEIN

NR. 33 KREISHANDWERKERSCHAFT WIESBADEN-
RHEINGAU-TAUNUS, WIESBADEN

NR. 34 STAATLICH TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN,
FRANKFURT AM MAIN

NR. 36 LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN, KASSEL

NR. 37 HESSISCHER RUNDFUNK, FRANKFURT AM MAIN

NR. 38 BISCHÖFLICHES ORDINARIAT, LIMBURG

NR. 40 EVANGELISCHE KIRCHE IN HESSEN-NASSAU,
DARMSTADT
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NR. 41 SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER WALD (SDW),
WIESBADEN

NR. 42 NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND (NABU), WETZ-
LAR

NR. 44 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ, OV Heiden-
rod, HEIDENROD

NR. 45 BOTANISCHE VEREINIGUNG FÜR NATURSCHUTZ IN
HESSEN (BNVH) e.V., WETTENBERG

NR. 46 LANDESJAGDVERBAND HESSEN e.V., BAD NAUHEIM

NR. 47 VERBAND HESSISCHER SPORTFISCHER e.V., WIES-
BADEN

NR. 48 HESSISCHE GESELLSCHAFT FÜR ORNITHOLOGIE
UND NATURSCHUTZ e.V. (HGON), ECHZELL

NR. 49 DEUTSCHE GEBIRGS- UND WANDERVEREINE
(DGW), WEILROD

NR. 50 DEUTSCHE BAHN NETZ AG, Niederlassung Mitte – Im-
mobilienmanagement, FRANKFURT AM MAIN

NR. 51 STADT TAUNUSSTEIN

NR. 52 STADT BAD SCHWALBACH

NR. 53 STADT ELTVILLE

NR. 54 STADT LORCH

NR. 55 STADT OESTRICH-WINKEL

NR. 56 GEMEINDE AARBERGEN

NR. 57 GEMEINDE HOHENSTEIN

NR. 58 VERBANDSGEMEINDE AAR-EINRICH

NR. 59 VERBANDSGEMEINDE NASTÄTTEN

NR. 60 GEMEINDE SCHLANGENBAD

NR. 61 GEMEINDE HEIDENROD, Frauenbeauftragte Frau Be-
cker

NR. 62 HEIDENROD-KEMEL, OBR Holger Hunold

KEINE ANREGUNGEN

Die nachfolgend aufgeführten Träger öffentlicher Belange, sonstigen
Behörden und Nachbargemeinden haben im Rahmen der Beteiligung
gem. § 4 (2) BauGB mitgeteilt, dass sie keine Anregungen vorzubrin-
gen haben:

NR. 11 LANDESBETRIEB BAU UND IMMOBILIEN HESSEN
(LBIH), Niederlassung Rhein-Main, FRANKFURT AM
MAIN

NR. 16 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, Arbeitsamt Wiesba-
den, WIESBADEN

NR. 35 DEUTSCHER WETTERDIENST, OFFENBACH

3. WERTUNG DER ANREGUNGEN
 Zu den im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB
vorgebrachten Anregungen der Träger öffentlicher Belange, sons-
tigen Behörden und Nachbargemeinden ergibt sich nach sorgfälti-
ger Abwägung durch die Gemeindevertretung Heidenrod die
nachfolgende Wertung, die jeweils den vorgebrachten Anregun-
gen gegenübergestellt ist:
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT

Die Aussagen zu den regionalplanerischen Grundlagen sowie die Mittei-
lung, dass die Planung als an die Ziele der Raumordnung angepasst gel-
ten kann, werden zur Kenntnis genommen.

Die Mitteilung, dass in Bezug auf die vorgesehene städtebauliche Ent-
wicklung keine grundsätzlichen naturschutzfachlichen Bedenken beste-
hen, wird zur Kenntnis genommen.

Bezüglich der Bedenken zu den geplanten Retentionsmaßnahmen fand
am 27.06.2022 ein Besprechungstermin im Rathaus Laufenselden statt, in
dessen Rahmen die Kritikpunkte differenziert und Lösungsmöglichkeiten
aufgezeigt wurden. Das Protokoll zu dieser Besprechung ist in das Abwä-
gungsdokument integriert (s. Protokoll S. 20).

Die Anmerkungen zum Landschaftsplan werden zur Kenntnis genommen.
Die Datei „Landschaftsplanung“ des Büros Kastner Landschaftsarchitek-
tur, welche auf der Webseite der Gemeinde Heidenrod veröffentlich war,
stellte eine Präsentation zu den Leitzielen der Landschaftsplanung Kemel-
Süd dar. Diese sollte den Landschaftsplan keinesfalls ersetzen. Der
Landschaftsplan wird vor der Veröffentlichung vervollständigt und in den
Bebauungsplan integriert.

Der artenschutzrechtliche Beitrag wird – auch auf der Grundlage der Be-
sprechung am 27.06.2022 (s. Protokoll S. 20) - ergänzt und dessen Aus-
sagen vor der Inkraftsetzung in den Umweltbericht resp. Bebauungsplan
aufgenommen.
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT

Die Anmerkungen zur Biotopkartierung werden zur Kenntnis genommen
und – auch unter Berücksichtigung der Besprechung am 27.06.2022 (s.
Protokoll S. 20) - im weiteren Verlauf berücksichtigt.

Zur Vereinbarkeit von Retentionsräumen und Wiesenbereichen, deren
Schutzstatus sowie zu den Rechtsgrundlagen haben sich beim Bespre-
chungstermin am 27.06.2022 weitere Erkenntnisse ergeben (s. Protokoll
S. 20). Die Planunterlagen werden entsprechend ergänzt.
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT

Die Eingriffs- und Ausgleichsplanung wird auf der Grundlage der Bespre-
chung am 27.06.2022 konkretisiert (s. Protokoll S. 20). Die betreffenden
Flächen, die auch bereits Gegenstand der Offenlage und der Behörden-
beteiligung waren, wurden vom Grundsatz her als geeignet eingestuft. Die
ergänzende Ausarbeitung zum Nachweis der Kompensation wird in die
Planunterlagen integriert.

Die Anmerkung zum Grundwasser wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen.
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT

Die Hinweise zum vorsorgenden Bodenschutz werden zur Kenntnis
genommen.

Oberflächengewässer

Dem Hinweis wird gefolgt. Der Paragraphenbezug wird ergänzt.
Der Hinweis zur Abstimmung über das Neuanpflanzen der Weiden im
Gewässerrandstreifen wird zur Kenntnis genommen.

Der Begriff der Retentionsbecken wird vereinheitlicht.

Die Anmerkung zum überschüssigen Regenwasser aus den Retentions-
becken wird zur Kenntnis genommen.

Der Verweis auf die Untere Wasserbehörde in Bezug auf das Thema Ab-
wasser wird zur Kenntnis genommen.

Abfallwirtschaft

Das Merkblatt zur Entsorgung von Bauabfällen wird zur Kenntnis genom-
men.
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT

Immissionsschutz

FNP-Änderung
Der Hinweis zur FNP-Änderung wird zur Kenntnis genommen.

Bebauungsplan
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Straßenverkehrslärm
Der Hinweis zu von der Ringstraße abgewandten Fenstern von Schlaf-
und Kinderzimmern wird zur Kenntnis genommen und in die textlichen
Festsetzungen als Empfehlung aufgenommen.
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT

Gewerbelärm
Die Hinweise zum Gewerbelärm, insbesondere der Windkraftanlagen,
werden zur Kenntnis genommen. Für den Bebauungsplan Kemel-Süd er-
geben sich daraus keine Restriktionen.

Die Hinweise zur Bergaufsicht werden zur Kenntnis genommen.
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT

Die Hinweise zum Kampfmittelräumdienst werden zur Kenntnis ge-
nommen.
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Bei den sich aus der Besprechung am 27.06.2022 ergebenden
ergänzenden Planungsanforderungen handelt es sich um eine
Konkretisierung der bislang vorliegenden Planunterlagen. Diese
werden nach einvernehmlichen Aussagen aller Beteiligten kurz-
fristig erstellt und vor der Inkraftsetzung des Bebauungsplanes in
die Planunterlagen integriert. Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon
ausgegangen werden, dass sich daraus keine grundlegenden Än-
derungen des Planinhalts ergeben, sodass aufschiebende Aus-
wirkungen auf den Abschluss des Bauleitplanverfahrens nicht zu
erwarten sind.



HEIDENROD-KEMEL Seite 21
Bebauungsplan KEMEL-SÜD und Flächennutzungsplanänderung

NR. 2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, Kreisausschuss,
BAD SCHWALBACH

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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NR. 2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, Kreisausschuss,
BAD SCHWALBACH

2. Untere Naturschutzbehörde

Die Abwägung der Stellungnahme des RP Darmstadt inklusive der Stel-
lungnahme der Oberen Naturschutzbehörde erfolgt auf den Seiten 11ff.

3. Untere Wasserbehörde
Zum Flächennutzungsplan:
Der Hinweis zum Wasserschutzgebiet wird zur Kenntnis genommen.

Zum Bebauungsplan

In einem eigens angesetzten Besprechungstermin am 18.05.2022 stellte
die Untere Wasserbehörde eine positive Stellungnahme in Aussicht. Die
Stellungnahme ist bislang noch nicht bei der Gemeinde Heidenrod einge-
gangen.
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NR. 2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, Kreisausschuss,
BAD SCHWALBACH

Die innere Aufteilung der Bauflächen für die Kleinst- und Tinyhäuser steht
noch nicht fest und ist abhängig von den jeweiligen Projektentwicklern.
Die Fragen der Erschließung sowie der Ver- und Entsorgung werden au-
ßerhalb des Bebauungsplanes vertraglich geregelt.

Bei den Retentionsbecken handelt es sich tatsächlich um technische
Bauwerke. Sie werden nicht länger als Ausgleichsflächen angerechnet.
Lediglich das Becken, welches als Stauraum dient, kann begrünt werden.

Die Abwägung der Stellungnahme zu C Hinweise/Empfehlungen, 8.
Entwässerung wird überarbeitet.

Zum Brandschutz:
Die Anforderungen zur Verkehrsanbindung werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Umsetzung der Planung berücksichtigt.
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NR. 2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, Kreisausschuss,
BAD SCHWALBACH

Die Anforderungen zur Löschwasserversorgung werden zur Kenntnis ge-
nommen und bei der Umsetzung der Planung berücksichtigt.

Die Anforderungen zu den Hydranten werden zur Kenntnis genommen
und bei der Umsetzung der Planung berücksichtigt.

- Die Symbole „geplantes und vorhandenes Gelände“ werden ange-
passt, sodass sie eindeutig unterschieden werden können.

- Die Beschriftung der Skizze ist vollständig und nachvollziehbar und
bedarf keiner weitere Erläuterung.

- Die Bezeichnungen FH und TH befinden sich im Systemschnitt. Über
den Abgebildeten Gebäuden werden so die maximalen First- und
Traufhöhen angegeben. Durch die Übereinstimmung der Zahlen zwi-
schen Abbildung und Erklärung, wird davon abgesehen die Bezeich-
nungen auch dem Bild hinzuzufügen. Dies würde aufgrund der Klein-
teiligkeit zu Unübersichtlichkeit führen.
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NR. 2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, Kreisausschuss,
BAD SCHWALBACH

- Da das vorhandene Gelände bei dieser Ansicht zweidimensional
schwer darstellbar ist, wurde hierbei auf den Vergleich verzichtet. Da
es sich bei dem Systemschnitt lediglich um ein Beispielbild handelt und
die Verdeutlichung der Trauf- und Firsthöhen bei dieser Bebauung.

- Da der Bezugspunkt für die Höhenlage bei der sonstigen Bebauung,
welche im unteren Systemschnitt dargestellt wird, nicht die Straße,
sondern das natürliche Gelände ist, kann hier auf die exakte Eintra-
gung der Straße verzichtet werden.

- Siehe Abwägung Systemschnitt (oben)
- Siehe Abwägung Systemschnitt (oben)
- Das Symbol „Firstrichtung“ ist nicht Teil des Systemschnitts, sondern

Teil der Planzeichnung. Es wird in der Legende ergänzt.
- Die Symbole sind nicht Teil des Systemschnitts, sondern Teil der Plan-

zeichnung. Sie werden ohne Rahmen dargestellt.

II. Zeichenerklärung
Das festgesetzte „g“ der Nutzungsschablone der KITA wird in der Legen-
de ergänzt.
Das Symbol „Spielplatz“ wird einheitlich dargestellt.
Das Symbol für Verkehrsgrün in der Legende weicht kaum von der Dar-
stellung im B-Plan ab. Das Symbol ist in der Legende nicht schwarz-weiß
gestreift, sondern grün-weiß gestreift, wobei auf den grünen Streifen
schwarze Punkte liegen. Geringfügige Unterschiede lassen sich aufgrund
der Kleinteiligkeit der Punkte nicht vermeiden.
Die Höhenlinien enthalten Höhenangaben. Diese sind beispielsweise in,
über und unter der Parkanlage (M2) im nördlichen Teil des Gebietes vor-
zufinden. Aufgrund der topografischen Gegebenheiten wird davon abge-
sehen, die Höhenlinien herauszunehmen. Die Erläuterung wird in die Le-
gende aufgenommen.
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III. Textliche Festsetzungen
Allgemein: Die Textlichen Festsetzungen werden bei der rechtskräftigen
Fassung des Bebauungsplanes fest mit der Planurkunde verbunden sein.
A. Planungsrechtliche Festsetzungen:
Unter D. Rechtsgrundlagen, ist die als Grundlage genutzte Fassung der
BauNVO einschließlich des Datums der Bekanntmachung sowie des Da-
tums der letzten Änderung aufgeführt.
Der Verweis auf die Systemskizzen wird ergänzt.
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NR. 2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, Kreisausschuss,
BAD SCHWALBACH

Zum Denkmalschutz: Unter C Hinweise/Empfehlungen, 1. Denkmal-
schutz ist die Verpflichtung zur Meldung von Funden bereits enthalten.

Zum Eigenbetrieb Abfallwirtschaft: Der Hinweis zu den Glascontainer-
standorten wird zur Kenntnis genommen. Es wird geprüft, ob deren Kapa-
zitäten für das neue Gebiet ausreichend sind.
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NR. 3 AMT FÜR BODENMANAGEMENT, LIMBURG
Zur Änderung des Flächennutzungsplanes

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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NR. 3 AMT FÜR BODENMANAGEMENT, LIMBURG
Zur Bebauungsplanänderung

Die Anmerkung zur Ländlichen Bodenordnung wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Die Anmerkung zur Städtischen Bodenordnung wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Liegenschaftskataster: Die Flurstücksauflistung wird um das fehlende
Flurstück ergänzt.
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NR. 4 HESSEN MOBIL, Straßen- und Verkehrsmanagement, WIES-
BADEN

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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NR.  4 HESSEN MOBIL, Straßen- und Verkehrsmanagement, WIES-
BADEN

Die Anmerkungen von Hessen Mobil zum Verkehrsgutachten einschließ-
lich der Ertüchtigung des Knotenpunktes der B 260 werden zur Kenntnis
genommen. Die Ertüchtigung ist mit einer LSA geplant.
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NR.   5 HESSEN WASSER GmbH & Co. KG, GROSS-GERAU
NR. 20 WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND RHEINGAU-TAUNUS,

WIESBADEN

Der Hinweis der Trinkwassertransportleitungen der Hessenwasser GmbH
& Co. KG wird zur Kenntnis genommen. Im Zuge der Erschließung des
Baugebietes erfolgt eine rechtzeitige Abstimmung mit den jeweiligen Ver-
und Entsorgungsträgern.
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NR.   5 HESSEN WASSER GmbH & Co. KG, GROSS-GERAU
NR. 20 WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND RHEINGAU-TAUNUS,

WIESBADEN

Die Hinweise zu den Rohrleitungen des Wasserbeschaffungsverbandes
Rheingau-Taunus werden zur Kenntnis genommen.

Der Erhalt der Planauskunft wird bestätigt.

Die anhängende Anweisung zum Schutz unterirdischer Versorgungslei-
tungen, Armaturen, Steuerkabel und Trinkwasserschutzgebiete werden
ebenfalls zur Kenntnis genommen.
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NR.   5 HESSEN WASSER GmbH & Co. KG, GROSS-GERAU
NR. 20 WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND RHEINGAU-TAUNUS,

WIESBADEN
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NR.   5 HESSEN WASSER GmbH & Co. KG, GROSS-GERAU
NR. 20 WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND RHEINGAU-TAUNUS,

WIESBADEN
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NR.   5 HESSEN WASSER GmbH & Co. KG, GROSS-GERAU
NR. 20 WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND RHEINGAU-TAUNUS,

WIESBADEN

Die Lage der Wasserversorgungsleitungen wird zur Kenntnis genommen
und bei der Erschließung des Baugebietes berücksichtigt.
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NR.  6 HESSENFORST, Forstamt, BAD SCHWALBACH

Der Hinweis zum Buchen-Eichen-Mischbestand wird zur Kenntnis ge-
nommen. Der Baumbestand wird geprüft, ggf. werden Sicherungsmaß-
nahmen durchgeführt.
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NR. 30 Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim

Die Bushaltestelle „Taunuskaserne“ wurde aufgrund der geplanten P+R-
Fläche und der benachbarten Flächen, welche Teil der Planung sind, in
den Bebauungsplan miteinbezogen. Ein barrierefreier Ausbau der Bushal-
testelle „Bäderstraße“ kann auch ohne Bebauungsplan erfolgen. Eine Mit-
einbeziehung der Haltestelle in den Geltungsbereich ist somit nicht not-
wendig.

Die Anregung, Fahrradabstellanlagen neben der Fläche für P+R an der
Bushaltestelle vorzusehen, wird für die konkrete Planung der Flächen zur
Kenntnis genommen.
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NR. 32 INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER, WIESBADEN

Die bisherigen Überlegungen für das Gebiet der ehemaligen Taunuska-
serne sehen die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes, angren-
zend an die betreffenden Flächen, vor. Im Südwesten soll ein Sonderge-
biet Sport mit Sporthallen angrenzen. Auch sind Mischgebietsflächen im
Bereich der ehemaligen Kaserne geplant. Somit ist die Ausweisung eines
Mischgebiets innerhalb des Baugebietes Kemel-Süd als Puffer nicht not-
wendig.

Der Hinweis zur Flächennutzungsplanänderung wird zur Kenntnis ge-
nommen.
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NR. 39 LANDESVERBAND DER JÜDISCHEN GEMEINDEN IN
HESSEN, FRANKFURT AM MAIN

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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NR. 39 LANDESVERBAND DER JÜDISCHEN GEMEINDEN IN
HESSEN, FRANKFURT AM MAIN

Die Hinweise zu den jüdischen Friedhöfen werden zur Kenntnis genom-
men. Es befindet sich kein jüdischer Friedhof oder eine Begräbnisstätte
innerhalb des Geltungsbereichs.



HEIDENROD-KEMEL Seite 42
Bebauungsplan KEMEL-SÜD und Flächennutzungsplanänderung

NR. 43 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCHLAND,
Landesverband Hessen e.V., FRANKFURT AM MAIN

Zu 1.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Sie entspricht den
Planungsabsichten der Gemeinde Heidenrod.

Zu 2.: Die Planung eröffnet unter Berücksichtigung der regionalplaneri-
schen Vorgaben zur Dichte, des Grundsatzes einer sozialgerechten Bo-
dennutzung und des aktuellen Wohnraumbedarfs eine gesunde Mischung
verschiedenster Bau- und Wohnformen. Die Gemeinde Heidenrod wird
sich in diesem Zusammenhang auch mit der Frage des sozialen Woh-
nungsbaus beschäftigen.
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NR. 43 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCHLAND,
Landesverband Hessen e.V., FRANKFURT AM MAIN

Zu 3.: Der Umweltbericht ist auf der Grundlage der Besprechung mit den
zuständigen Behörden am 27.06.2022 nachzuschärfen. Die Ergebnisse
der ergänzenden Untersuchungen sind in die Planunterlagen zu integrie-
ren.

Zu 4.:  Die Hinweise werden, sofern eine Rechtsgrundlage dafür gegeben
und sie nicht durch bereits bestehende Gesetze und Verordnungen gesi-
chert sind, in verbindlichen Festsetzungen überführt.

Zu 5.: Von einer verbindlichen Festsetzung von Solaranlagen wird abge-
sehen, weil nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle noch zu
bildenden Grundstücke pauschal für die Nutzung der Sonnenenergie ge-
eignet sein werden. Der Hinweis auf eine mögliche Überstellung der P+R-
Anlage wird zusätzlich aufgenommen und die Realisierung von der Ge-
meinde Heidenrod geprüft.

Zu 6.: Bei den Vorschriften zur Dachbegründung wird auch die Rechts-
grundlage des § 9 (1) Nr. 25 BauGB angegeben. Auf die Verbindlichkeit
der Festsetzung hat dies keine Auswirkungen.

Zu 7.: Die angegebene Rechtgrundlage ist für die Festsetzung von
Brauchwasserleitungen und Zisternen nicht geeignet. In den Hinweisen zu
den Textlichen Festsetzungen werden diese Aspekte bereits hinreichend
gewürdigt.

Zu 8.: Zur Eingriffskompensation wurden in einem Besprechungstermin
mit den zuständigen Fachbehörden noch zusätzliche Anforderungen fest-
gelegt. Die Ergebnisse der noch durchzuführenden ergänzenden Unter-
suchungen werden in die Planunterlagen eingearbeitet. Damit wird si-
chergestellt, dass die Eingriffe in Natur und Landschaft vollständig ausge-
glichen werden.
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NR. 43 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCHLAND,
Landesverband Hessen e.V., FRANKFURT AM MAIN

Die Gemeinde Heidenrod nimmt die Bereitschaft des BUND zur Mitwir-
kung bei Pflege und Betreuung der öffentlichen Grünflächen zur Kenntnis.

Aufgestellt: Wiesbaden, den 06.07.2022

Planungsbüro HENDEL+PARTNER

WA-3386-Offenlage


